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Reportage

Per Mausklick über die Schweiz fliegen
CD-ROM «Flying over Switzerland»

Die neue attraktive CD-ROM «Flying
over Switzerland» ist ein gemeinsames

Werk militärischer und ziviler
Stellen und wurde im Rahmen einer
Vernissage in der Schulwarte Bern
der Öffentlichkeit vorgestellt.
600 Luftaufnahmen mit geografischen,
geschichtlichen und wirtschaftlichen
Informationen sind die Basis dieser
modernen Lernsoftware, welche die
ganze Schweiz per Mausklick aus
der Vogelperspektive erkunden und
dank Zusatzinformationen auch
ergründen lässt.

Der Berner Erziehungsdirektor Mario An-
noni, der Stellvertreter Chef Heer, Divisio-
nar Andre Calcio-Gandino, und der

AusFranz Knuchel, Jegenstorf

bildungschef der Luftwaffe, Divisionar
Pierre-Andre Winteregg, unterstreichen
anlasslich der Präsentation dieser neuen
CD-ROM, den Stellenwert computerunter-
stutzter Lehrmittel sowohl in ziviler als
auch in militärischer Ausbildung Die Integration

der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien an unseren Aus-
bildungsstatten sei zwingend, wenn wir
und unsere Jugendlichen den Anschluss
nicht verpassen wollen.

Ein Produkt ziviler und militärischer
Zusammenarbeit

Die moderne Lernsoftware «Flying over
Switzerland» ist ein Produkt des VBS in

Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum
Schulwarte Bern. Die Schweizer Luftwaffe
des Ressorts Luftaufklärung hat 600
Luftaufnahmen der Schweiz erstellt, die Geo-
grafen des Medienzentrums Schulwarte
Bern beschrieben die Bilder geografisch,
geschichtlich und wissenschaftlich, und
die Dienststelle Computerunterstutzte
Ausbildung (CUA) des Heeres hat daraus
eine CD-ROM gemacht, die den
unterschiedlichsten Nutzern auf differenzierte
Art den Zugriff auf ein einzigartiges Bilderund

Informationswerk über die Schweiz
ermöglicht. Divisionar Andre Calcio-Gandi-
no, Stellvertreter Heer, freute sich über das
gute Produkt, das dank dem Joint-Venture
zwischen zivilen und militärischen Know-
how-Tragern entstanden ist

Meilenstein für die Ausbildung

Divisionar Pierre-Andre Winteregg, Ausbil-
dungschef der Luftwaffe, lobte das
raffinierte Ausbildungsmittel, das sich nicht

Eine der 600 Luftaufnahmen, die auf der CD-ROM «Flying over Switzerland» gespeichert
sind und per Mausklick abgerufen werden können.

nur fur den Schulunterricht hervorragend
eigne, es stelle auch einen Meilenstein in
der Geografieausbildung der Militarpiloten
dar Fur die Piloten der Schweizer
Luftwaffe ist Geografie bekanntlich ein wichtiges

Pflichtfach
Aber auch fur viele andere seien die auf
dieser CD-ROM festgehaltenen
Luftaufnahmen und Zusatzinformationen nun
Wissen, das nicht mehr brach liegen müsse.

Die Synergie von zivilem und militärischem
Wissen ist in dieser CD-ROM optimal
kombiniert und bisher einzigartig auf dem

Markt Professor Peter Murner, Akademischer

Direktor der Universität Bern,
verstand es, an der Vernissage die beiden
Kompetenzen Schule und Armee zu
verschmelzen Als Zauberkunstler Siderato
führte der ehemalige Generalstabsoberst
gekonnt durch den Anlass.

Die CD-ROM «Flying over Switzerland» ist fur 90
Franken - im Buchhandel oder bei der Eidg
Drucksachen und Materialzentrale EDMZ, 3003
Bern, erhältlich Weitere Informationen unter
wwwflyingoverch C3

Blick in die Zeit: Antirassismus und Menschenrechte
Im Bulletin TANGRAM der Eidgenossischen
Kommission gegen Rassismus, Ausgabe 10,
findet sich auf Seite 104, Spalte 2 folgende
Pressenotiz «Ein Genfer Lehrer wird zu 500
Franken Busse verurteilt, weil er im Schulunterricht

als Schimpfwort den Ausdruck «travail
de negres» verwendet hat Er gilt als SVP-Sym-
pathisant Der Lehrer wird aus dem Schuldienst

entlassen (MATIN/TDG 3 10 00)
In der Fruhjahrssession 2001 reichte Nationalrat

Josef Zisyadis ein Postulat ein, die Schweiz

möge den im Jahr 1915 am armenischen Volk
verübten Volkermord durch einen Beschluss
der eidgenossischen Rate anerkennen, zumal
er bereits 1985 von den Vereinten Nationen
gegen den Widerstand der Türkei als solcher
anerkannt worden sei Der Nationalrat hat sich in

der Folge auf Antrag des Aussenministers
geweigert, diesen Volkermord am armenischen
Volk anzuerkennen, so als hatte er nie
stattgefunden

Der Schweizer Souverän hat in der Abstimmung

vom 25 September 1994 die vom Par¬

lament am 18 juni 1993 beschlossene Änderung

des Schweizerischen Strafgesetzbuches
und Militarstrafgesetzes genehmigt
Der entsprechende Art 261 bis lautet u a wie
folgt « wer öffentlich durch Wort, Schrift,
Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer
Weise eine Person oder eine Gruppe von
Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion

in einer gegen die Menschenwürde ver-
stossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert

oder aus einem dieser Grunde Volkermord

oder andere Verbrechen gegen die
Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost
oder zu rechtfertigen sucht, wird mit Gefängnis

oder mit Busse bestraft»
Der erstaunte Burger fragt sich ist das
Antirassismusgesetz nur fur Leute, die sich zu
einer unüberlegten Äusserung hinreissen
lassen, verbindlich und hat der Nationalrat das
Recht, sich über das vom Parlament erlassene

und vom Volk genehmigte Gesetz zu stellen?

Treumund E Itin, Basel
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